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WACHSTUMSPOLITIK

Wer aber kleinmütig erst dann an den Aufschwung 
glaubt, wenn schon längst der Übergang in die Boom
phase ersichtlich geworden ist, wird wegen seines Zau
derns zu spät kommen.

Was die mittelfristigen Wachstumsperspektiven an
belangt, mag hier auf Abb. 3a verwiesen werden. Da
nach hat die Normalwachstumsrate im ersten Quartal 
1982 immerhin noch 2 % p. a. betragen, d. h. daß das 
reale Bruttosozialprodukt gegenüber dem ersten Quar
tal 1978 mit einer jahresdurchschnitfliehen Rate von 
2 % gewachsen ist. Dies ist zwar bedeutend weniger 
als etwa im ersten Quartal 1979, als sich die Normal
wachstumsrate auf 3,6 % belief. In diesem Rückgang 
kommt aber letztlich nur eine gewisse Gleichgewichts

tendenz zum Ausdruck, mit der sich die mittelfristig nor
male Wachstumsrate wieder an die langfristige Trend
wachstumsrate anpaßt^“ .

Das reale Bruttosozialprodukt wird vorübergehend 
auch wieder mit höheren Jahresraten zunehmen, als es 
dem mittelfristig normalen Wachstum und dem langfri
stigen Wachstumstrend entspricht. Zuvor müssen je
doch auf der Angebots- wie auf der Nachfrageseite eini
ge Bremsen gelöst werden, die den Boom bislang zu
rückgehalten haben.

“  An dieser Stelle mag auch ein Hinweis auf das neuentdeckte Phäno
men eines W achstums der Schattenwirtschaft angebracht sein, das die
sen Trend mitbeeinflußt. Vgl, etwa D. C a s s e l :  Schattenw irtschaft-  
eine W achstumsbranche?, in: List-Forum, Bd. 11 (September 1982), 
Heft 6, S. 343-363.

INTERNATIONALE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Sozialor(jnung uncd Wettbewerbsfähigkeit
Die Bundesrepublik, die USA und Japan im Vergleich
Jürgen Zerche, f^aria Daubenbüchel, Köln

Die Krisenerscheinungen in der Weltwirtschaft und die zunehmende Verschärfung des internationalen 
Wettbewerbs lassen auch die Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland immer mehr zum Gegen
stand öffentlicher Diskussionen werden. Könnte die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch eine Be
schneidung der Sozialordnung gefördert werden?

Ein Beitrag zur Förderung der internationalen Wett
bewerbsfähigkeit wird häufig in einer Änderung des 

Sozialen Sicherungssystems und der Arbeitsbedingun
gen gesehen. In diesem Zusammenhang wird häufig 
auf Japan verwiesen, das aufgrund seines niedrigen 
Sozialleistungsniveaus und der traditionellen Arbeits
beziehungen erhebliche Wettbewerbsvorteile gegen
über der Bundesrepublik habe. Wie wirkt sich die So
zialordnung auf die internationale Wettbewerbsfähig
keit der drei bedeutendsten Exportländer -  Bundesre
publik Deutschland, ÜSA und Japan -  aus?

Prof. Dr. Jürgen Zerche, 44, ist Direktor des Semi
nars für Sozialpolitik und des Seminars für Genos
senschaftswesen sowie des Forschungsinstituts 
für Sozialpolitik an der Universität zu Köln. Maria 
Daubenbüchel, Dipl.-Kaufmann, ist wissenschaft
liche Mitarbeiterin des Forschungsinstituts für So
zialpolitik.

In den betrachteten drei Staaten ist ein mehr oder 
minder ausgeprägtes Sozialversicherungssystem vor
handen, das sich vor allem dadurch auszeichnet, daß 
die Soziale Sicherung nicht am Äquivalenzprinzip orien
tiert ist, sondern an der wirtschaftlichen Situation und 
der Bedürftigkeit der Individuen. Der Solidaritätsgedan
ke ist hierbei insofern verwirklicht, als eine Umverteilung 
zugunsten der sozial Schwachen stattfindet’ . Die we
sentlichen Unterschiede im System der Sozialen Siche
rung sollen im folgenden differenziert nach den Stan
dardrisiken Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Unfall 
aufgezeigt werden.

In der Bundesrepublik und in Japan besteht für das 
Lebensrisiko Krankheit eine gesetzliche Versiche
rungspflicht; in Japan jedoch nur für Arbeitnehmer in 
Betrieben mit mehr als fünf Beschäftigten. In der Bun
desrepublik werden die Beiträge zu jeweils 50 % von

' Vgl. Jürgen Z e r c h e ,  Fri tz G r ü n d g e r :  Sozialpolitik, Düssel
dorf 1982, S. 90; Albrecht B e s s e r t ,  Hans-Joachim M e r k :  Die 
Systeme Sozialer Sichenjng in den OECD-Ländern, in: V ierteljahres
schrift für Sozialrecht, 1-2/1981, S. 151 ff.
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den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern getragen, in 
Japan ist zusätzlich der Staat am Beitragsaufkommen 
beteiligt^.

ln den USA besteht mit der Ausnahme von sechs 
Bundesstaaten keine allgemeine Versicherungspflicht. 
Eine freiwillige Versicherung ist jedoch möglich. Die 
Beiträge werden häufig von den Arbeitgebern freiwillig 
oder aufgrund von Tarifverträgen zumindest teilweise 
übernommen, ln einer gesetzlichen Krankenversiche
rung sind die über 65jährigen erfaßt; die Beiträge wer
den von der arbeitenden Bevölkerung als Bestandteil ih
rer Abgaben an die gesetzliche Rentenversicherung er
bracht. Für minderbemittelte Personen ist ein Fonds 
(medicaid) eingerichtet; es besteht jedoch kein Rechts
anspruch^.

Das System der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist 
lediglich in der Bundesrepublik gesetzlich verankert, ln 
den USA und in Japan ist die Lohnfortzahlung häufig ta
riflich geregelt oder freiwillig; die Dauer und die Höhe 
der Lohnfortzahlung richten sich dann meist nach der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit'', ln der Bundesrepu
blik beträgt das gesetzliche Krankengeld 80 % des 
Bruttoarbeitsentgeltes und wird bis zu maximal 546 Ta
ge gezahlt. In Japan hat das gesetzliche Krankengeld 
eine Höhe von 60 % und eine maximale Dauer von 540 
Tagen. In den sechs US-Bundesstaaten mit gesetzli
cher Versicherungspflicht wird ein Krankengeld in Höhe 
von 50 bis 66,6 % für die Dauer von höchstens 182 Ta
gen gezahlt^.

In allen drei betrachteten Staaten ist eine Rentenver
sicherung obligatorisch. Während sich die Versiche
rungspflicht in den USA auf alle Bürger erstreckt, be
steht sie in der Bundesrepublik und in Japan lediglich für 
die erwerbstätige Bevölkerung. In der Bundesrepublik 
und in Japan werden die Beiträge zu je 50 % von den

‘‘  Vgl. Manfred P o f i l  (Hrsg.): Japan 1979/80-P o lit ik  und Wirtschaft, 
Hamburg 1980, S. 87.

^ Vgl. Achim S e f f e n :  Einkommenssicherung bei Krankheit in west
lichen Industrieländern, Köln 1980, S. 30; Robert A d a m :  Verm eid
bare Ausgaben im Sozialbereich der USA, in; Soziale Sicherheit 
1/1980, s. 17 f.; H ildegard W  a s c h k e : Amerikas Arbeitsbeziehun
gen sind anders, Köln 1980, S. 34 ff.

* Vgl. Achim S e f f e n :  Einkommenssicherung bei Krankheit in w est
lichen Industrieländern, Köln 1980, 8 , 29 ff,

 ̂ Vgl. ebenda, Übersicht 2, 8 . 37.

® Vgl. Manfred P o h l :  Japan 1979/80 -  Politik und Wirtschaft, Ham
burg 1980, S. 94 f.

'  Vgl. O laf B ö h m e :  Soziale Sicherheit -  international durchleuch
tet, in: Soziale Sicherheit 1978, 8 .1 0 6  ff.

® Vgl. Stanford G. R o s s :  S o c ia l8 e c u rity -a w o rld w id e is s u e ,in :8 o - 
cial Security Bulletin 8/1979, Tab. 2, 8 . 4.

® Vgl. Horst H a m m i t z s c h  (Hrsg.): Japan-Handbuch, W iesbaden 
1981 ,S p .655 ;S usan  G r a d ,  Karen F o s t e r :  Income of the Popu
lation Aged 55 and Older, 1976, in: Social Security Bulletin, 7/1979, S. 
16 ff.

Arbeitgebern und den Arbeitnehmern entrichtet. Die 
Höhe der Rentenzahlungen richtet sich in beiden Län
dern vorwiegend nach der Beitragsdauer und der Höhe 
des früheren Arbeitseinkommens®. In den USA ist die 
Beitragsregelung sehr inhomogen. Was die Rentenzah
lungen anbelangt, so wird allen Bewohnern eine exi
stenzsichernde Sockelrente gewährt, die aber in Ab
hängigkeit von der Dauer und Höhe der Beitragszahlun
gen nur geringfügig aufgestockt werden kann^.

Beitragssätze

Im Drei-Länder-Vergleich liegen die USA mit Bei
tragssätzen von 10,16 % und Japan mit 9,1 % weit un
terhalb der Bundesrepublik mit einem Beitragssatz von 
18 %®. Entsprechend den niedrigen Beitragssätzen ist 
auch das Rentenniveau in Japan und den USA relativ 
gering; die Arbeitnehmer sind dort verstärkt auf eine 
Weiterarbeit nach Erreichen der Altersgrenze angewie
sen®. ln Japan spielen zudem die mit dem Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben verbundenen Abfindungen 
durch den Betrieb in Höhe von zwei bis drei Jahresge
hältern eine große Rolle, da die Rentenzahlungen der 
Versicherungen erst fünf bzw. zehn Jahre nach Errei
chen der gesetzlichen Altersgrenze von 55 Jahren ein
setzen'“ . In allen drei Ländern werden zudem häufig 
Betriebsrenten gezahlt, die das Einkommen aus der ge
setzlichen Rentenversicherung aufbessern.

Auch gegen Arbeitslosigkeit besteht eine gesetzliche 
Versicherungspflicht in allen drei Ländern. In der Bun
desrepublik und in Japan werden die Beiträge zu je 
50 % von den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern 
entrichtet. In der Bundesrepublik liegen die Beitragssät
ze derzeit bei 4 % des Bruttogehaltes. Die Leistungen 
sind einheitlich geregelt. Im Falle der Arbeitslosigkeit 
wird maximal 312 Tage lang Arbeitslosengeld in Höhe 
von 68 % des früheren Nettoeinkommens gezahlt, da
nach setzen die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe 
ein.

In Japan liegen die Beitragssätze bei 1,35 % des Ge
haltes. Die Leistungen entsprechen 60 bis 80 % des 
letzten Durchschnittverdienstes und werden je nach Al
ter drei bis zehn Monate lang gezahlt. In Japan unter
liegt die Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenunter
stützung jedoch weitaus schwierigeren Bedingungen, 
da bei einer Beschäftigung von einem Tag pro Woche 
schon keine Arbeitslosigkeit mehr vorliegt''. In den USA

Vgl.M anfred P o h l  (H rsg .):Japan1979 /80 -P o litikundW irtscha ft, 
Hamburg 1980, 8 . 93 ff.; Günther S c h u l z e :  Das japanische Ent
lohnungssystem im Jahre 1980, in: FB/IE 6/1979, 8 . 400,

"  Vgl. Manfred P o h l  (H rsg.):Japan 1979 /80-P o litikundW irtscha ft, 
Hamburg 1980, 8 . 90 f.; o. V.: Japan -  Arbeitslosigkeit, in: Bundesar
beitsblatt 3/1982, S. 32.
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werden die Regelungen über Beiträge und Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung einzelstaatlich geregelt. 
In einigen Tarifverträgen sind zusätzliche Arbeitslosen
gelder durch den Betrieb vereinbart'^.

Eine gesetzliche Unfallversicherung besteht in der 
Bundesrepublik generell, in Japan nur in einigen Bran
chen. Für die Beiträge kommen in beiden Ländern aus
schließlich die Arbeitgeber a u f I n  den USA hat die Un
fallversicherung nur in einigen Bundesstaaten Zwangs
charakter. In den Bundesstaaten ohne gesetzliche Ver
sicherungspflicht sind die Arbeitgeber aber dazu ver
pflichtet, Vorsorge zu treffen, um ihren Arbeitnehmern 
bei einem Unfall Entschädigung leisten zu können'“ .

Für Bedürftige, die nicht vom Sozialen Sicherungs
netz erfaßt werden, besteht in allen drei Ländern An
spruch auf Sozialhilfe oder auf die Nutzung von Einrich
tungen der Sozialen Wohlfahrt’®.

Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen

Ebenso unterschiedlich wie die ausgewählten Merk
male der Soziaiordnung sind in den betrachteten drei 
Ländern die formalen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Bezie- 
hungen, d. h. das Gewerkschaftswesen, das Tarifver
tragswesen und die Mitbestimmung, geregelt.

In der Bundesrepublik sind die Gewerkschaften vor
wiegend nach dem Industrieprinzip organisiert, in den 
USA nach dem Berufs- und Industrieprinzip und in Ja
pan herrschen Betriebsgewerkschaften vor. In der Bun
desrepublik werden die Tarifverträge zwischen den Ar
beitgeberverbänden und den Gewerkschaften für die je
weilige Region abgeschlossen; durch eine Allgemein
verbindlichkeitserklärung können die Tarifverträge aber 
auch bundesweite Gültigkeit erlangen. Die allgemeinen 
Tarifverträge können durch den Abschluß von Haustari
fen noch erweitert werden.

In den USA können auf der Arbeitnehmerseite Grup
pen von Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerorganisatio
nen Tarifvertragspartner sein, auf der Arbeitgeberseite 
einzelne Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände. Meist 
werden die Tarifverträge auf betrieblicher Ebene zwi
schen Gewerkschaften auf der einen Seite und einem 
Arbeitgeber auf der anderen Seite abgeschlossen. Vor
aussetzung für die Tariffähigkeit einer Gewerkschaft ist

jedoch der Nachweis, daß sie von 30 % aller Betriebs
angehörigen unterstützt wird’ ®. In den USA kommt den 
Tarifverträgen eine besondere Bedeutung zu, da viele 
Arbeitsbedingungen, die bei uns gesetzlich geregelt 
sind (z. B. Kündigungsschutz, Urlaubsrecht, Mutter
schaftsschutz) dort tariflich geregelt werden’ .̂

In Japan haben sich die Betriebsgewerkschaften in 
nationalen Dachverbänden organisiert, die mit den Un
ternehmerverbänden jährlich für alle Branchen gültige 
Grundlohnvereinbarungen aushandeln. Aufgabe der 
Betriebsgewerkschaften ist es, mit den Arbeitgebern 
über die restlichen Lohnbestandteile, Boni und Sozial
leistungen, die etwa 50 % des Gesamtlohns ausma
chen’ ®, sowie über sonstige Arbeitsbedingungen zu 
verhandeln. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß 
die Arbeitnehmer lediglich in großen Unternehmen ge
werkschaftlich organisiert sind, da die in den Klein- und 
Mittelbetrieben vorherrschenden familiären Arbeitge- 
ber-Arbeitnehmer-Beziehungen einer gewerkschaftli
chen Organisation entgegenstehen. Von diesen Betrie
ben werden die Tarifverträge aufgrund mangelnder wirt
schaftlicher Leistungsfähigkeit auch nicht als Maßstab 
für die eigene Lohn- und Gehaltspolitik übernommen. 
Weiter ist zu berücksichtigen, daß ausschließlich die 
Mitglieder der Stammbelegschaft den Betriebsgewerk
schaften beitreten können. Die Leih-, Zeit- und Saison
arbeiter mit einem Anteil von durchschnittlich 70 % an 
der Gesamtbelegschaft können aber allgemein offenen 
Gewerkschaften beitreten'®.

Lediglich in der Bundesrepublik ist die Mitbestim
mung der Arbeitnehmer gesetzlich geregelt. In den USA 
werden Bestimmungen über die Anhörung oder Mitwir
kung der Gewerkschaften in den jeweiligen Tarifverträ
gen ausgehandelt^“ . In Japan gibt es hierzu keine ver
bindlichen Regelungen; es wird jedoch in letzter Zeit an 
einem Entwurf zur gesetzlichen Regelung der Mitbe
stimmung gearbeitet. Angesichts der spezifischen So
zial- und Wirtschaftsstruktur Japans ist es aber fraglich, 
inwieweit das bundesdeutsche Mitbestimmungsmodell 
übernommen werden kann^'.

Vgl. H ildegard W  a s c h k e : Amerikas Arbeitsbeziehungen sind 
anders. Köln 1980, 8 .3 4 .

Vgl. o. v.: Japan -  harmonisch und loyal, in: IWD 35/1980, S. 5.

'*  Vgl. Robert A d a m :  Der Rechtsschutz im Sozialbereich der USA, 
in: Soziale Sicherheit 1978, S. 336.

Vgl.M anfred P o h l  (H rsg.):Japan 1979 /80 -P o lilikundW irtscha ft, 
Hamburg 1980, S. 91; US Department o f Commerce: Statistical A b
stract o f the United States 1979, W ashington 1979, S. 323.

Vgl. H ildegard W  a s c h k e : Amerikas Arbeitsbeziehungen sind 
anders, Köln 1980, S. 22 f.

Vgl. ebenda, S. 31.

'® Vgl. Günther S c h u l z e :  Das japanische Entlohnungssystem im 
Jahre 1980, in: FB/IE 6/1979, S. 396.

”  Vgl. Manfred P o h l  (Hrsg.): Japan 1 9 7 6 /7 7 -Politik und Wirtschaft, 
Hamburg 1977, S. 102 f(.

^  Vgl. Hildegard W  a s c h k e : Amerikas Arbeitsbeziehungen sind 
anders, Köln 1980, S. 33.

Vgl. Eduard G a u g  I e r : Partnerschaft in Japan, in: Personal- 
Mensch-Arbeit 2/1981, S. 48; Horst H a m m i t z s c h (Hrsg.): Japan- 
Handbuch, W iesbaden 1981, Sp. 2262 f.
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In Japan unterscheiden sich die informellen Arbeitge- 
ber-Arbeitnehmer-Beziehungen deutlich von denjeni
gen in den anderen Industrieländern. Die traditionelle 
Familie diente als Vorbild für die Betriebsorganisation. 
So herrschte ein partnerschaftliches Verhalten vor, das 
sich vor allem in der Loyalität der Arbeitnehmer gegen 
über ihrem Betrieb äußerte und sich auch in der betrieb 
liehen Personalpolitik niederschlug. Dieser Betriebsfa 
milismus zeigt jedoch in letzter Zeit vor allem in Großun 
ternehmen immer mehr Auflösungstendenzen auf^^ 
Dennoch ist immer noch eine Harmonie bezüglich de 
Arbeitsbeziehungen vorhanden. Dies liegt allerdings 
teilweise auch daran, daß die soziale Sicherung eines 
Arbeitnehmers eng mit der Dauer der Betriebszugehö
rigkeit verbunden ist. Denn der Grundlohn, die betriebli
chen Sozialleistungen und die Boni nehmen mit der

Tabelle 1 
Sozialleistungsquoten

1960 1970 1975 1977 1979

Bundes
republik 20,7 25.5 31,9 31,8 30,5

USA 10,5 15,2 19,9 19,7 -

Japan - 6,9 11,0 12,7 14,2

Q u e l l e n :  Institut der deutschen W irtschaft: W irtschaftszahlen 1981 
für die Bundesrepublik Deutschland, Köln 1982, Tab. 29; US Depart
ment of Commerce: Statistical Abstract of the United States 1979, W a
shington 1979, Tab. 521, 8 , 325; Statistics Bureau/Prime M inister's 
Office: Japan -  Statistical Yearbook, 1981, 8 . 539.

Tabelle 2

Personalkosten Im Jahre 1979
(in DM)

Arbeits
kosten 

je  Stunde

Direkt
entgelt 

je Stunde

Personal
zusatz
kosten 

je Stunde

in % der 
Arbeits
kosten

Bundes
republik 21,14 12,46 8,68 41,1
USA 16,95 12,24 4,71 27,8

Japan 11,77 9,69 2,08 17,7

Q u e l l e :  Reinhard C l e m e n s ,  Helmut W  o 11 r a b : Zur Ent
w icklung der Personalkosten und Personalnebenkosten, Göttingen 
1981, Tab. 1 ,8 .1 7 .

Tabelle 3 

Verlorene Arbeitstage
(je 1000 Arbeitnehmer)

Bundes
republik USA Japan

1977 1.1 436,1 40,3

1978 203,1 431,0 35,7

1979 22,5 400,8 24,2

0 75,6 422,6 33,4

Q u e l l e :  Institut der deutschen W irtschaft: Internationale W irl- 
schaftszahlen 1981/82, Köln 1982, Tab. 7.

Dauer der Betriebszugehörigkeit zu. Firmenwechsel 
sind daher in Japan mit hohen Einkommensverlusten 
und mit dem Verlust des Anspruchs auf betriebliche Al
tersversorgung verbunden^^. Die Besonderheit der ja
panischen Arbeitsbeziehungen äußert sich auch in der 
zurückhaltenden Politik der Betriebsgewerkschaften. 
Diese sind primär an einem friedlichen Konsens mit der 
Unternehmensleitung interessiert, der die Prosperität 
„ihres" Betriebes und damit ihre eigene Soziale Siche
rung fördert^'’ .

Sozialleistungsquoten

Der quantitative Umfang der Sozialordnung eines 
Landes kann anhand ausgewählter Kennzahlen wie der 
Sozialleistungsquote und der sozialen Kosten, die im 
Unternehmensbereich entstehen, dargestellt werden.

Bei der Berechnung der Sozialleistungsquote wird die 
Summe der öffentlichen Sozialausgaben in Relation 
zum Bruttosozialprodukt (in der Bundesrepublik und in 
den USA) oder zum Volkseinkommen (in Japan) ge
setzt (vgl. Tabelle 1). Bei einem internationalen Ver
gleich ist zu berücksichtigen, daß eine auf der Basis des 
Volkseinkommens ermittelte Sozialleistungsquote hö
her ausfällt als bei Zugrundelegung des Bruttosozial
produkts.

Der Aussagewert der Sozialleistungsquoten darf je
doch nicht überschätzt werden. Das Niveau der Sozi
alen Sicherung ist insofern nur bedingt ersichtlich, als 
die Bevölkerungszahl nicht mitberücksichtigt wurde. 
Zudem wird die Sozialleistungsquote von der demogra
phischen Struktur eines Landes in der Hinsicht stark be
einflußt, daß eine positive Korrelation zwischen der Al
terslastquote und den Aufwendungen für die Soziale Si
cherung besteht^^. So wird nach einem Sozialbericht 
des japanischen Wohlfahrtsministeriums vermutet, daß 
sich die Sozialleistungsquote Japans bis zum Jahre 
2000 nahezu verdoppeln wird, da dann der Anteil der 
über 65jährigen voraussichtlich das Niveau der europäi
schen Industriestaaten erreicht haben wird^®.

Weitere Einschränkungen des Aussagewertes erge
ben sich dadurch, daß die Sozialleistungsquote in ge
wissen Bandbreiten von der konjunkturellen Entwick
lung abhängig ist; so ist während eines konjunkturellen

”  Vgl. Horst H a m m i t z s c h  (Hrsg.): Japan-Handbuch, W iesba
den 1981, Sp. 541 f.

Vgl. ebenda.

Vgl. ebenda, 8p. 2261 f.

Vgl. Helmut W i n t e r s t e i n :  Steigende Sozialabgaben -  eine 
zwangsläufige Entwicklung?, Berlin 1980, 8 . 30 f.

^  Vgl. Rudolf E c h t e r h ö l t e r :  Japan -  Ausgaben für Soziale Si
cherung, in: Bundesarbeitsblatt 1/1981, 8 . 46.
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Aufschwungs mit einer Ausgabenreduzierung der Ar
beitslosenversicherung und einer Zunahme des Brutto
sozialproduktes zu rechnen - d .  h. die Sozialleistungs
quote sinkt, ohne daß die Soziale Sicherung beeinträch
tigt wurde.

Personalkosten

Eine Analyse der Personalkosten gibt Aufschluß über 
die sozialen Kosten, die im Unternehmensbereich ent
stehen. Die Personalkosten lassen sich in das Direkt
entgelt und die Personalzusatzkosten unterteilen, in de
nen alle gesetzlichen, tariflichen und freiwilligen Sozial
leistungen der Unternehmen enthalten sind. Da sich die 
laufende Diskussion um die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft nicht allein auf die sozialen Ko
sten einer Unternehmung, sondern auch auf die Löhne 
und Gehälter insgesamt bezieht, soll im folgenden der 
gesamte Block der Personalkosten betrachtet werden 
(vgl. Tabelle 2).

Im Jahre 1979 hatte die Bundesrepublik im Drei-Län- 
der-Vergleich die höchsten Arbeitskosten und bei wei
tem auch den höchsten Personalzusatzkostenanteil. 
Nach Berechnungen für das Jahr 1980 lag der Anteil der 
gesetzlichen Personalzusatzkosten bei ca. 47 %, wäh
rend die tariflichen und freiwilligen Personalzusatzko
sten ca. 53 % ausmachten. Diese Werte belegen die 
hohe Fixkostenbelastung der deutschen Wirtschaft im 
Personalbereich^^.

Als Maßstab für den sozialen Frieden eines Landes, 
der seinerseits einen starken Einfluß auf die wirtschaftli
che Entwicklung ausübt, kann die Anzahl der Arbeits
kämpfe gewertet werden. Der Vergleich in Tabelle 3 
zeigt, daß die aufgrund von Arbeitskämpfen ausgefalle
ne Arbeitszeit während der letzten drei Jahre in Japan 
am geringsten war. Das gemäßigte Streikverhalten der 
Japaner ist ein Indiz für die auf Konsens ausgerichteten 
japanischen Arbeitsbeziehungen^®.

Komponenten der Wettbewerbsfähigkeit

Nun soll der Frage nachgegangen werden, welchen 
theoretischen und empirischen Einfluß die Sozialord
nung -  insbesondere das Soziale Sicherungssystem 
und die Arbeitsbeziehungen -  auf die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit ausübt. Als Komponenten der in
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit sollen das Preisni
veau und die technische Produktqualität herangezogen 
werden. Entscheidend ist hierbei, inwieweit die Unter-

Vgl. o. V.: Persona lzusatzkosten-Teure  Extras, in: IWD 50/1981, S.
4 f.

Vgl. Gunter P r o 11 i u s : Die Einstellung des Japaners zu seiner 
Arbeit und zu seiner betrieblichen Umwelt, in: Personalfühnjng 8/1981, 
S. 147.

nehmen in dem jeweiligen Exportland der Preis- und 
Qualitätssensibilität von Produkten Rechnung fragen 
können^®.

Das Preisniveau wird vor allem durch die umlaufende 
Geldmenge und durch das Angebot und die Nachfrage 
auf den Produktmärkten bestimmt. Hinsichtlich der Ein
flüsse der Geldmenge auf das Preisniveau ist zu be
rücksichtigen, daß durch Verschuldung finanzierte öf
fentliche Sozialleistungen cet. par. zu einer Erhöhung 
der umlaufenden Geldmenge führen und inflationäre 
Entwicklungen auslösen können. Auf der Angebotssei
te der Produktmärkte übt die Belastung der Unterneh
men mit Sozialkosten einen Einfluß auf das Preisniveau 
aus. Werden die Personalzusatzkosten, bzw. die Per
sonalkosten insgesamt, auf die Preise übergewälzt, 
dann können -  je nach der Preiselastizität der Nachfra
ge und den internationalen Preisverhältnissen -  die in
ternationale Wettbewerbsfähigkeit und die Rentabilität 
einer Unternehmung stark beeinträchtigt werden. Eine 
Gefährdung der Rentabilität ist aber auch dann möglich, 
wenn die Personalkosten nicht übenwälzt werden, die 
Nachfrage jedoch trotz des niedrigen Preises nicht aus
reicht, die Kosten zu decken. Die Flexibilität der Unter
nehmen hinsichtlich der Personalkostengestaltung 
stellt daher einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor dar. 
Gegenüber der angebotsorientierten Argumentation 
kann jedoch eingewandt werden, daß die betrieblichen 
Sozialleistungen einen Umverteilungseffekt auslösen, 
der nachfragestimulierend wirkt. Fraglich ist jedoch, in
wieweit dieser Nachfrageeffekt ausreicht, den kosten
bedingten Preisdruck auszugleichen.

Für die unternehmerische Preispolitik ist weiter rele
vant, in welchem Verhältnis die Kosten zur Produktivität 
stehen“ . Es ist anzunehmen, daß eine positive Korrela
tion zwischen betrieblichen Sozialleistungen und guten 
Arbeitsbeziehungen einerseits und der Produktivität an
dererseits besteht. Hier ist beispielsweise an die be
trieblichen Urlaubsaufwendungen oder die Leistungen 
bei Krankheit der Arbeitnehmer zu denken, die zu einer 
Stabilisierung des Gesundheitszustandes und somit zu 
einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit führen. Auf die 
Leistungsbereitschaft wirken sich betriebliche Soziallei
stungen und gute Arbeitsbeziehungen insofern positiv 
aus, als sie das Betriebsklima fördern und die Arbeitszu
friedenheit erhöhen.

Auf der anderen Seite wird vermutet, daß ein zu ho
hes Niveau an Sozialer Sicherheit den Anreiz zur Ar
beitsleistung verringert und sich somit negativ auf das

”  Vgl. Michael D a u d e r s t ä d t :  Wettbewerbsfähig durch soziale 
Disziplin, Bonn 1981, S. 10 f.

“  Vgl. Diana W i n k l e r :  Die Personalnebenkosten im internationa
len Vergleich, in: W IRTSCHAFTSDIENST, 62. Jg. (1982), H. 2, S. 95.
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Verhältnis zwischen Produktivität und Kosten und folg
lich auch negativ auf das Preisniveau und die kompara
tiven Wettbewerbsverhältnisse auswirkt. Hier sei bei
spielsweise an die unberechtigte Inanspruchnahme der 
Lohnfortzahlung oder an die Ausnutzung der Arbeitslo
senversicherung gedacht. Wegen fehlender empiri
scher Erkenntnisse in diesem Bereich können jedoch 
keine Aussagen über ein „gesundes“ Maß an Sozialer 
Sicherheit getroffen werden®'.

Technologischer Stand

Ein bedeutender Wettbewerbsfaktor hinsichtlich der 
Produktquaiität ist der technologische Stand der Pro
dukte. Wichtige Determinanten hierfür sind das Bil
dungsniveau der Arbeitskräfte und die Innovationsbe
reitschaft und -fähigkeit einer Volkswirtschaft. Die Qua
lifikation der Arbeitskräfte steht in einem direkten Zu
sammenhang mit der Entwicklung und der Anwendung 
neuer Technologien. Öffentliche und betriebliche Auf
wendungen im Bildungssektor sind daher nicht nur als 
Kostenfaktor zu betrachten, sie erhöhen auch den tech
nologischen Stand der Volkswirtschaft und ihre Lei
stungsfähigkeit im internationalen Qualitätswettbe
werb. Betriebliche Sonderzahlungen für Verbesse
rungsvorschläge der Mitarbeiter können ebenfalls die 
technologische Entwicklung der Volkswirtschaft und ih
re Leistungsfähigkeit im internationalen Qualitätswett
bewerb fördern.

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit wird außer
dem durch die Innovationsfähigkeit der Unternehmen 
bestimmt. Hier können hohe betriebliche Sozialleistun
gen einerseits und schlechte Arbeitsbeziehungen (z. B. 
durch hohe Ausfallkosten infolge von Arbeitskämpfen) 
andererseits zu einer kostenbedingten Einschränkung 
der Innovationsbereitschaft führen. Rückständigkeit in 
der technologischen Entwicklung bedeutet jedoch eine 
Beeinträchtigung der internationalen Wettbewerbsfä
higkeit.

In diesem Zusammenhang ist wiederum der nachfra
gestimulierende Umverteilungseffekt anzuführen, auf 
den bereits hingewiesen wurde. Hierbei ist aber ent
scheidend, inwieweit die dadurch bedingte Konsumbe
lebung die Belastung der Unternehmen mit Sozial
kosten auszugleichen und somit die betriebliche Inno
vationsbereitschaft positiv zu beeinflussen vermag^^.

Weitere wichtige Merkmale der internationalen Wett
bewerbsfähigkeit sind die Entwicklung der Arbeitsko-

Vgl. Silvio B o r n e r ,  Till B a n d ! :  Die Soziale Sicherung in öko
nomischer Sicht: Versuch einer Standortbestimmung, in: Schwieizeri- 
sche Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 3/1976, S. 303,

“  Vgl. Helmut W i n t e r s t e i n :  Steigende Sozialausgaben -  eine 
zwangsläufige Entwicklung?, Berlin 1980, S, 51.

sten und der Arbeitsproduktivität, die Exportquote und 
die Anteile der Länder am Welthandel.

Im Zeitraum von 1970 bis 1980 hatte Japan die höch
sten Zuwachsraten bei den Löhnen und den Gesamtar
beitskosten zu verzeichnen (vgl. Tabelle 4). Dennoch ist 
die absolute Differenz zu den beiden anderen Staaten 
noch sehr hoch. In DM berechnet lagen die Bruttostun
denlöhne in der Verarbeitenden Industrie im Jahre 1980

Tabelle 4

Entwicklung der Bruttostundenlöhne 
und Gesamtarbeitskosten

Bundesrepublik USA Japan

Bruttostundenlöhne

1970-1980 115%  7% 186%

Gesamtarbeitskosten

1970-1980 148%  15% 213%

Q u e l l e :  Institut der deutschen W irtschaft: Internationale W irt
schaftszahlen 1981/82, Tab. 29 und 30.

Tabelle 5

Zuwachsraten der Arbeitsstundenproduktivität
(Jahresdurchschnitt)

Bundesrepublik USA Japan

1955-1960 6,3 % 1,3% 8,0 %
1960-1965 6,0 % 4,5 % 8,5 %
1965-1970 5,1 % 1,2% 13,1 %

1970-1975 5,4 % 2,5 % 3,6 %
1975-1980 5 ,0% 2,9 % 7,3 %

Q u e l l e :  Johann W e l s c h :  „t^ode ll Japan“ -  Sozioökonomische 
H intergründe und soziale Kosten, in: W SI-M itteilungen 6/1981, Tab, 7, 
s. 346.

Tabelle 6 

Exportquoten

Bundesrepublik USA Japan

1970 20,6 % 7,0 % 9,4 %

1975 24,8 % 8,6 % 12,7%

1977 26,7 % 8,2 % 15,4 %

1979 27,0 % 9,1 % 14,9%

Q u e l l e : Institut der deutschen W irtschaft: Internationale W irt-
schaftszahlen 1981/82, Köln 1982, Tab. 15.

Tabelle?

Anteile an den Weltexporten
(in %)

Bundesrepublik USA Japan

1960 8,9 15,9 3,2

1977 10,5 10,6 7,1

Q u e l l e :  Jörg B e y f u s s :  Japans Außenhandel, Köln 1979, 
Tab. 1, s. 10.
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in der Bundesrepublik bei 13,36 DM, in den USA be 
13,16 DM und in Japan bei 9,82 DM^^. Bei einenii Ver 
gleich der Arbeitskosten ergeben sich ähnliche Relatio 
nen. Auch bei den Zuwachsraten der Arbeitsstunden 
Produktivität liegt Japan eindeutig an der Spitze (vgl. Ta 
belle 5). Hierbei sind variable Faktoren wie z. B. unter 
schiedliche Wochenarbeitszeiten, Urlaubsregelungen 
und Erwerbsquoten in den drei Ländern eliminiert. Es ist 
daher anzunehmen, daß der Vorsprung Japans hin
sichtlich der Produktivitätsentwicklung primär auf kom
parative Vorteile in der Produktionstechnologie, im 
Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte und in ihrer Lei
stungsbereitschaft zurückzuführen ist^''. Trotz der enor
men Lohnsteigerungsraten brauchte die japanische In
dustrie bisher keine wesentlichen Einbußen im interna
tionalen Wettbewerb hinzunehmen. Dies kann zum Teil 
durch den vergleichsweise hohen Produktivifäfszu- 
wachs, zum Teil aber auch durch die absolute Differenz 
in den Arbeitskosten erklärt werden.

Auch hinsichtlich der Exportquote hatte Japan von 
1970 bis 1979 die höchsten Zuwachsraten zu verzeich
nen. Der geringe Rückgang der Exportquote im Jahre 
1979 ist teilweise auf sinkende komparative Preis- und 
Qualitätsvorteile zurückzuführen, teilweise aber auch 
auf die Abwertung des Yen und die Politik der Ausfuhr
selbstbeschränkung der Japaner^®.

Die USA, die Bundesrepublik und Japan sind die 
größten Exportländer. Bemerkenswert ist, daß Japan 
seinen Anteil an den Weltexporten von 1960 bis 1977 
mehr als verdoppeln konnte (vgl. Tabelle 7) und sich in 
diesem Zeitraum von dem siebten auf den dritten Platz 
der Weltrangliste verbessern konnte^®.

Für die Entwicklung der Exporte sind verschiedene 
Faktoren maßgebend. Es ist zu berücksichtigen, daß 
das Preisniveau, die Produktivität und die technische

Produktqualität auch anderen Einflüssen als der So
zialordnung unterliegen. Zudem spielen Wettbewerbs
faktoren wie die Waren- und die Regionalstruktur der 
Ausfuhr, Zahlungsziele, Lieferfristen und Servicelei
stungen eine große Rolle®^. Auf die Exportentwicklung 
Japans wirkten sich jedoch besonders stark die quasi
familiären Arbeitsbeziehungen und das günstige Ver
hältnis der Arbeitskosten zur Produktivität aus®®.

Fazit

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit wird -  neben 
vielen anderen Faktoren -  auch von der Sozialordnung 
beeinflußt. Was die Arbeitsbeziehungen anbelangt, so 
erschwert ihre Vielschichtigkeit eine Aussage über die 
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit. Zudem ist 
es sehr schwierig, den Einfluß der Arbeitsbeziehungen 
von anderen Einflüssen auf die Wettbewerbsfähigkeit 
zu trennen. Dies gilt auch für die Auswirkungen des So
zialen Sicherungssystems auf die internationale Wett
bewerbsfähigkeit. Eine eindeutig positive oder negative 
Korrelation kann hier nicht festgestellt werden.

Das Soziale Sicherungsniveau ist nicht nur hinsicht
lich der Kostenverursachung, sondern auch hinsichtlich 
der Beeinflussung anderer wettbewerbsrelevanter Fak
toren zu beurteilen. Beim Beitrag der Unternehmen zur 
Sozialen Sicherung ist nicht nur der Kosteneffekt, son
dern auch der Nachfrageeffekt, der von den Leistungs
empfängern ausgeht, einzubeziehen. Eine Beschnei
dung der Sozialen Sicherung als Instrument zur Förde
rung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist daher 
aus ökonomischer Sicht nicht hinreichend eindeutig ab
zuleiten. Hinzu kommt, daß Sozialen Sicherungssyste
men und ihren Leistungen ein Eigenwert aus anderen 
gesellschaftlichen Wertbereichen zuerkannt wird.

“  Vgl. Institut der deutschen W irtschaft: Internationale W irtschaftszah
len 1981/82, Köln 1982, Tab. 29.

^  Vg l.Johann W e l s c h :  „f^ode llJapan “ -S oz ioökonom ischeH in 
tergründe und soziale Kosten, in: WSI-t^iitteilungen 6/1981, S. 346.

Vgl. Jörg B e y f u s s : Die Position der Bundesrepublik Deutsch
land im W elthandel, Köln 1981, S. 24.

^  Vgl. Jörg 8  e y f u s s : Japans Außenhandef, Köln 1979, Tab. 1, 
S. 10.

Vgl. Jörg B e y f u s s : Die Position der Bundesrepublik Deutsch
land im W elthandel, Köln 1981, S. 46 f.

V g l.f^an fred  P o h l  (H rsg.):Japan 1980/81-P o litiku n dW irtsch a ft, 
Hamburg 1981, S. 171 f. und 178 ff.
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